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Abschnitt 1 Allgemeines 
UrhG § 1 Allgemeines 
Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz 
nach Maßgabe dieses Gesetzes. 

 
Abschnitt 2 Das Werk 

 
UrhG § 2 Geschützte Werke 
(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere: 
1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme; 
2. Werke der Musik; 
3. pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst; 
4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten 
Kunst und Entwürfe solcher Werke; 
5. Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden; 
6. Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden; 
7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skiz-
zen, Tabellen und plastische Darstellungen. 
(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen. 

 
Urheberpersönlichkeitsrecht 
§ 12 Veröffentlichungsrecht 
§ 13 Anerkennung der Urheberschaft 
§ 14 Entstellung des Werkes 
 

Verwertungsrechte 
UrhG § 15 Allgemeines 
(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten; 
das Recht umfaßt insbesondere 
1. das Vervielfältigungsrecht (§ 16), 
2. das Verbreitungsrecht (§ 17), 
3. das Ausstellungsrecht (§ 18). 
(2) Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form öffent-
lich wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe). Das Recht der öffentlichen Wiederga-
be umfasst insbesondere 
1. das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19), 
2. das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a), 
3. das Senderecht (§ 20), 
4. das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21), 
5. das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichmachung (§ 
22). 
(3) Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlich-
keit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk ver-
wertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar 
oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist. 


